
Der Bundesverband der Deutschen Kies- und Sandindustrie e.V. empfiehlt den seinen Mitgliedsverbänden angeschlossenen Unternehmen unverbind-
lich die Verwendung der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Geschäftsverkehr mit ihren Abnehmern von Sand und Kies. Den Mit-
gliedern steht es frei, dieser Empfehlung zu folgen oder andere Allgemeine Geschäftsbedingungen zu verwenden. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für den Verkauf von Sand und Kies 

1. Geltung 
1.1 Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller nach dem 

01.01.2002 vereinbarten Verkäufe von ungebrochenem 
und/oder gebrochenem Sand und Kies (im folgenden „Ware“). 
Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht 
ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Käufer ist 
Verbraucher im Sinne von § 13 BGB. Allgemeine Einkaufsbe-
dingungen des Käufers gelten uns gegenüber nicht. 

1.2 Soweit einzelne Regelungen ausschließlich für Unternehmer im 
Sinne des § 14 BGB gelten, sind sie kursiv gedruckt. 

2. Angebot 
 Unsere Angebote sind unverbindlich, falls nicht etwas anderes 

vereinbart worden oder die Lieferung erfolgt ist. Für die richtige 
Auswahl der Kies- und Sandsorte und –menge ist allein der 
Käufer verantwortlich. 

3. Lieferung und Abnahme 
3.1 Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an 

der vereinbarten Stelle; wird diese auf Wunsch des Käufers 
nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden 
Kosten. 

3.2 Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten (Lieferfristen und –
termine) berechtigt den Käufer unter den gesetzlichen Voraus-
setzungen zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir die Nichteinhal-
tung zu vertreten haben. Soweit von uns nicht zu vertretende 
Umstände uns die Ausführung übernommener Aufträge er-
schweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Liefe-
rung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszu-
schieben; soweit uns gleiche Umstände die Lieferung/Restliefe-
rung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz 
oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z.B. 
behördliche Eingriffe, unvorhersehbare Betriebsstörungen, 
Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Ver-
hältnisse bedingte Arbeitsstörungen, unvermeidbaren Mangel an 
notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen 
durch Verkehrsstörungen oder sonstige unabwendbare Ereig-
nisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrie-
ben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betrie-
bes abhängig ist. Wir werden bei auftretenden Liefererschwer-
nissen/-verzögerungen den Käufer unverzüglich informieren. 

3.3 Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei 
Abruf haftet der Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle 
muss das Kies- und Sandfahrzeug diese ohne Gefahr erreichen 
und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend 
befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren 
Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so 
haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden, es sei 
denn, der Käufer hat das Nichtvorliegen dieser Voraussetzung 
nicht zu vertreten; Unternehmer haften ohne Rücksicht auf ein 
Vertretenmüssen. Das Entladen muss unverzüglich und ohne 
Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. – Ist der Käufer 
Unternehmer, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden 
Personen uns gegenüber als zur Abnahme der Ware und zur 
Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt, sowie unser Sorten-
verzeichnis durch Unterzeichnung des Lieferscheins als aner-
kannt, es sei denn, wir durften aufgrund konkreter Umstände 
nicht von einer Empfangsberechtigung der unterzeichnenden 
Personen ausgehen. 

3.4 Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidri-
ger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflich-
tung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sein 
denn, er hat die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder 
sonstige Sachwidrigkeit der Abnahme nicht zu vertreten; Unter- 
nehmer haften im Fall der Abholung im Werk ohne Rücksicht auf 
ein Vertretenmüssen. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuld-
ner für ordnungsmäßige Abnahme der Ware und Bezahlung des 
Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und 
gegen alle. 
 
 

  

4. Gefahrübergang 
4.1 Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an einen anderen Ort 

als den Erfüllungsort versandt und ist der Käufer Unternehmer, 
so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware unabhängig davon, ob die Versen-
dung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten 
trägt, bei Transport mittels fremder wie unserer eigenen Fahr-
zeuge in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem die 
Ware an den Versandbeauftragten ausgeliefert ist, spätestens 
jedoch mit Verlassen des Werkes. 

4.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht bei Abholung im Werk in dem 
Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem das Fahrzeug das 
Werksgelände verlässt. Bei Lieferung nach außerhalb des Wer-
kes geht diese Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahr-
zeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, 
sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten 
Anlieferstelle zu fahren. 

5.  Mängelansprüche 
5.1 Die Haftung für Mängel entfällt gegenüber Unternehmern, wenn 

der Käufer oder die nach Ziff. 3.3 zur Abnahme als bevollmäch-
tigt geltende Person unsere Ware mit Sand und Kies anderer 
Lieferanten oder mit anderen Baustoffen vermengt oder verän-
dert oder vermengen oder verändern lässt, es sei denn, der 
Käufer weist nach, dass die Vermengung oder Veränderung den 
Mangel nicht herbeigeführt hat. 

5.2 Offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unterneh-
mern unverzüglich bei Abnahme der Ware zu rügen. In diesem 
Fall hat der Käufer die Ware zwecks Nachprüfung durch uns 
unangetastet zu lassen. Nicht offensichtliche Mängel gleich 
welcher Art sind von Unternehmern unverzüglich nach deren 
Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf eines Jahres ab 
Ablieferung, zu rügen; dies gilt nicht für Mängel, für die § 438 
Abs. 1 Nr. 2 b BGB gilt. Mündliche oder fernmündliche Rügen 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei nicht form- und/oder 
fristgerechter Rüge gilt die Ware als genehmigt. 

5.3  Proben gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwart 
eines von uns besonders Beauftragten vorschriftsmäßig ent-
nommen und behandelt worden sind. Wir werden unverzüglich 
nach einem entsprechenden Verlangen des Käufers einen 
solchen Beauftragten zur Probenahme entsenden. 

5.4 Wegen eines Mangels kann der Käufer zunächst Nacherfüllung 
verlangen. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir Nacherfüllung 
nur in Form der Lieferung einer mangelfreien Sache. Ein Fehl-
schlagen der Nacherfüllung berechtigt den Käufer nach seiner 
Wahl zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag. Für Scha-
densersatzansprüche gelten die Bestimmungen unter Ziff. 6. 

5.5 Mängelansprüche eines Unternehmers verjähren ein Jahr nach 
Ablieferung der Ware; dies gilt nicht für Mängelansprüche ge-
mäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB. Auf Schadensersatz gerichtete 
Mängelansprüche außer denjenigen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 b 
BGB verjähren ein Jahr ab Ablieferung, es sei denn, dass der 
Schaden auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger  Pflichtverlet-
zung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen von uns beruht, dass der Schaden in der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit liegt, oder dass wir den Mangel 
arglistig verschwiegen haben. 

6. Schadensersatzansprüche 
 Schadensersatzansprüche des Käufers, insbesondere wegen 

Verletzung einer Vertragspflicht, aus Verschulden anlässlich von 
Vertragsverhandlungen und aus außervertraglicher Haftung, 
sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht oder 
nicht durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung 
wesentlichen Verpflichtung oder nicht durch einen von uns 
arglistig verschwiegenen Mangel verursacht ist oder nicht in der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt. 

 


